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digungslos an die Mutterge-
sellschaft. Falls sie Ihre Be-

zugsrechte ausüben wollen,
müssen Sie ca. Fr. 10000.- in
die Hand nehmen.

Wenn Sie diesen Einsatz
nicht leisten wollen, haben
Sie die Möglichkeit, die Hält-
te Ihrer Aktien zu verkaufen
und auf den verbleibenden
50% das Bezugsrecht auszuü-
ben. Allerdings sollten Sie da-

bei einen limitierten Auftrag
erteilen. Auf diese Weise ma-
chen Sie einen sicheren Ge-

winn, der erst noch legal steu-
erfrei ist. Es sind auch Zwi-
schenlösungen mit einem
Verkauf zwischen 50 und 0%
möglich.

Dr. £mz'I Gwalter

Patienten-
recht
Nicht erkannter
Hörsturz
Am Abend vor einem Feiertags-
wocbenende erlitt ich (78) einen

Hörsft/rz. Dies stellte man aller-

äz'ngs erst später fest. Der Not-

fallarzt diagnostizierte lediglich
eine Grippe, weshalb ich erst

nach vier Tagen meinen Haas-

arzt konsultierte. Dieser schickte

mich zur näheren Abklärung so-

fort ins Nantonsspital, wo man
den Hörsturz dann erkannte.

Dort sagte man mir auch, wenn
ich /ruber gekommen wäre, hat-
te man mir noch helfen können,
aber nicht erst nach vier Tagen.

Tann ich den Notarzt belangen?
Wer kann mir weiterhelfen?

Unsere nähere Abklärung hat
ergeben, dass es auch bei einer

sofortigen Einweisung ins Spi-
tal schwierig gewesen wäre,
etwas gegen den Hörverlust
zu unternehmen. Der Notarzt
kann also trotz der Fehldia-

gnose nicht dafür verantwort-
lieh gemacht werden. Wir ra-
ten Ihnen, sich an die IV zu
wenden, die Beiträge an Hör-
geräte leistet. Die Versiehe-

rungen bezahlen - im Gegen-
satz zu Brillen - bei Hörappa-
raten nichts. Zusätzliche Hilfe
können Ihnen eventuell auch
die Gehörlosenvereinigung
sowie Pro Senectute bieten.

Ist Verwandtschafts-
hilfe gratis?
Meine Tochter war im /««/fen
Monat schwanger, als der Arzt
bei ihr eine drohende Frühgeburt
diagnostizierte. Den Fest ihrer

Schwangerscha/t musste sie des-

halb im Spital verbringen. Den-
noch wurde das Baby zu /ruh ge-
boren und musste noch einige
Wochen im Tinderspital blei-
ben. Meine Tochter hatte/'edoch
zudem noch ihre beiden älteren

Tinder zu versorgen. Für mich

(60) war deshalb ganz selbstver-

ständlich, dass ich sie bei der

Versorgung meiner Enkelkinder
sowie bei den anfallenden Haus-

haltsp/lichten unterstützen wür-
de. /ch nahm also im Geschä/t
ein halbes /ahr unbezahlten Gr-

laub und /««gierte während die-

ser Zeit bei ihr als Haushaltshil-
fe. Die Trankenkasse ist nun
aber nicht bereit, die Tosten /ur
eine Haushaltshilfe zu überneh-

men, obwohl meine Tochter ein

entsprechendes Arztzeugnis hat.

Müsste mir die Trankenkasse

nicht zumindest einen Teil mei-

nes Lohnausfalls vergüten?

Wir haben bei der Spitex
nachgefragt und folgende
Antwort erhalten: Die Grund-
Versicherung der Krankenkas-
se übernimmt nur Pflegekos-

ten, keine Haushaltshilfe, und
die Zusatzversicherung ist
auch nicht verpflichtet, zu
zahlen, da die Spitex keine

Leistung erbracht hat. Unser
Rat bei ähnlichen Fällen lautet
deshalb: Klären Sie vorher ab,

ob die Krankenkasse auch et-

was zahlt, wenn jemand aus
der Verwandtschaft die Kin-
derbetreuung und Hilfe im
Haushalt übernimmt.

Crista Niehus,
Schweiz. Pafterzteuorgarasafiorz,

Postfach 850, 8025 Zürich

Tiere

Annette Geiser-Barkhausen

Hyperaktive Katze
/ch habe ei« Problem mit mei-

«er Tatze. Sie ist ma«chmal so

hyperaktiv, dass sie Vase« zzzzrf

andere Gegenstände umwir/t.
£s ist so schon viel kapz/ft ge-

ga«gen. Nassspritzen, Schimp-
fen oder sie mit Spielen ablen-
ken nützt dann nichts. Auch das

Tratze« ist ei« Problem. Sie be-

nutzt nicht immer de« Tratz-

baunz. Manchmal glazzbe ich,
die Tatze dressiert mich anstatt
umgekehrt.

Katzen kann man nicht im
eigentlichen Sinne erziehen.
Im Gegensatz zum Hund sind
sie keine Rudeltiere und ord-
nen sich deswegen auch kei-

nen Befehlen eines Rudel-
bosses unter. Schimpfen nützt
deswegen gar nichts. Gerade

eine hyperaktive Katze wird
durchs laute Reden nur noch
nervöser und achtet auf keine
Verbote. Sie können deshalb
Ihre Katze nur indirekt len-
ken, indem Sie ihr ein uner-
wünschtes Verhalten verlei-
den oder verunmöglichen.
Die Katze soll das Unbehagen
mit dem unerwünschten Ver-
halten verknüpfen und nicht
mit Ihnen.

Also, wenn die Katze auf
einen Schrank springt, auf
dem zerbrechliche Dinge ste-

HÖRGERÄTEBATTERIEN
ZU TIEFSTPREISEN

Zink-Air VARTA

• Durch IV AHV SUVA empfohlen
• Wesentlich günstigerer Preis dank

Postversand mit Rechnung
• Für sämtliche Hörgeräte geeignet
• Lange Lebensdauer • Sehr gute Qualität

V13AT (AE) mAh 230 V675AT (AI) mAh 540
O 4 Pack (24 Stück) 45.50 V312AT (AE) mAh 120

O 6 Pack (36 Stück) 65.-
MWST + Versand inbegriffen

VIOAT(AE) mAh 60
O 4 Pack (16 Stück) 35.50

O 6 Pack (24 Stück) 50.—
MWST + Versand inbegriffen
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